
 

 

 

 
 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands  

zu Punkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 27. Juli 2011 

über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre  

gemäß §§ 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

(Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, 
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende 
Satzungsänderung) 

 

Unter Punkt 7 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, das bestehende 
Genehmigte Kapital 2010/I, soweit es zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch nicht 
ausgenutzt worden ist, aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2011/I zu schaffen. 
Die derzeit geltende Satzung sieht in § 6 Abs. 4 ein Genehmigtes Kapital 2010/I vor, das den 
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen (einschließlich gemischter Sacheinlagen) mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu 
erhöhen. Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bereits mehrmals in Höhe von insgesamt EUR 181.580,00 Gebrauch gemacht, so dass die 
Ermächtigung bereits teilweise ausgeschöpft ist. Vor der Hauptversammlung am 27. Juli 
2011 sind darüber hinaus weitere Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2010/I 
geplant.  

Um der Gesellschaft auch zukünftig den größtmöglichen Spielraum  einzuräumen, die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen 
anzupassen, soll das zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch bestehende Genehmigte 
Kapital 2010/I aufgehoben und durch ein neues genehmigtes Kapital in der gesetzlich 
maximal zulässigen Höhe ersetzt werden.  

Die neue Ermächtigung soll in ihrem Umfang dem zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 
bestehenden Grundkapital der Gesellschaft Rechnung tragen. Das vorgeschlagene neue 
Genehmigte Kapital 2011/I ermächtigt den Vorstand daher, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt EUR 2.121.055,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter 
Sacheinlagen) durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 
erhöhen. Sofern die noch vor der Hauptversammlung am 27. Juli 2011 geplanten 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2010/I nicht in dem beabsichtigten 
Umfang durchgeführt werden, wird das vorgeschlagene Volumen des neuen Genehmigten 
Kapitals 2011/I entsprechend verringert. 
 



- 2 - 

 

Den Aktionären ist, soweit der Vorstand nicht mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt 
ist, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, ein Bezugsrecht 
einzuräumen.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2011/I soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf auftretende 
Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. Der Vorstand soll daher ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in 
folgenden Fällen auszuschließen: 
 
• für Spitzenbeträge 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge beim Genehmigten 
Kapital 2011/I ist erforderlich, um bei der jeweiligen Kapitalerhöhung ein technisch 
durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Dies erleichtert die Abwicklung 
von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung 
auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des 
Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 
Aktionären für angemessen. 

 
• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige 
Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, 
die seit dem 27. Juli 2011 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie 
der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte 
bzw. –pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 27. Juli 2011 in 
sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. 

Das Bezugsrecht soll demnach bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011/I auch 
ausgeschlossen werden können, wenn die Volumenangaben und die übrigen 
Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt 
sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird maximal bei 5 % des 
Börsenpreises liegen. Aufgrund dieser Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die 
Verwaltung in die Lage versetzt werden, kurzfristig günstige Börsensituationen 
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Ausgabebetrag und dadurch eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel herbeizuführen. 
Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung 
mit Bezugsrecht der Aktionäre, da bei der Festlegung des Ausgabebetrages kein 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Eine 
solche Maßnahme liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre. Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht 
wesentlich unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen 
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Es kann zwar zu einer Verringerung der 
relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 
Aktionäre kommen, jedoch können Aktionäre, die dies vermeiden möchten, die hierfür 
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erforderliche Aktienzahl über die Börse erwerben. 
 
• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 
(einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen 
die Gesellschaft 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll zum einen dem Zweck 
dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) gegen 
Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft muss sich im 
weltweiten Wettbewerb gegenüber Konkurrenzunternehmen behaupten. An den 
nationalen und internationalen Märkten muss sie daher mit der erforderlichen Flexibilität 
und Spontanität agieren können. Erfahrungsgemäß verlangen die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung nicht selten die Übertragung 
von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft. Um ein unter solchen 
Bedingungen auf dem Markt befindliches Akquisitionsobjekt erwerben zu können, muss 
dem Vorstand die Möglichkeit eröffnet werden, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
zu gewähren. Es kommt bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer entsprechenden 
Verwässerung der Beteiligungs- und Stimmrechtsquoten der vorhandenen Aktionäre. Bei 
Einräumung des Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen voraussichtlich nicht möglich 
und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile nicht 
erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden soll, bestehen derzeit nicht. Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren 
sollte, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des Genehmigten 
Kapitals 2011/I zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen von Unternehmen erforderlich und geboten ist. Der Vorstand wird dies nur 
dann tun, wenn der Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen Gewährung von 
Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur, wenn 
diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche 
Zustimmung erteilen. Basis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits und 
der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen 
andererseits wird das neutrale Unternehmensgutachten einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft und/oder einer renommierten internationalen Investmentbank sein. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft soll der Gesellschaft die Möglichkeit 
geben, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien 
der Gesellschaft zurückführen zu können. Dies hat den Vorteil, dass eine Belastung der 
Liquidität vermieden wird. Rechtlich stellt der Erwerb einer Forderung gegen die 
Gesellschaft eine Sacheinlage dar, d. h. eine Forderung wird als Einlage in die 
Gesellschaft eingebracht, wo sie durch Konfusion oder Erlass erlischt. Der Wert der 
eingebrachten Forderung ist dabei von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass Forderungen zu ihrem aktuellen Wert eingebracht werden. 
Bilanziell handelt es sich hierbei um die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und 
dient damit der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Finanzstruktur insgesamt.  

 
Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden entsprechenden 
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Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. Der Vorstand wird 
in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2011/I und zum Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen 
wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Ausschluss des Bezugsrechts im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und 
verhältnismäßig ist.  

 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
berichten. 
 

 

Berlin, im Juni 2011 

 

Der Vorstand 

 

                         
Dr. Peter Heinrich Dr. Andreas Jordan 
 

  


